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Der Landtag von Niederösterreich hat am ……….. in Ausführung des Landarbeitsge-

setzes 1984, BGBl. Nr. 287/1984 in der Fassung BGBl. I Nr. 147/2006, beschlossen: 

 

 

Änderung der NÖ Landarbeitsordnung 1973 
 

Die NÖ Landarbeitsordnung 1973, LGBl. 9020, wird wie folgt geändert: 

 

1. In der Anlage A, Inhaltsverzeichnis, wird die Wortfolge 

„17. Umsetzungshinweis 

§ 248 Umgesetzte EG-Richtlinien“ ersetzt 

durch die Wortfolge 

„17. Beteiligung der Dienstnehmer in der Europäischen Genossenschaft 

17.1 Allgemeines 

§ 248 Geltungsbereich 

§ 249 Pflichten der beteiligten juristischen Personen/Sitz nicht im Inland 

§ 250 Begriffsbestimmungen 

§ 251 Organe der Dienstnehmerschaft 

§ 252 Beteiligung der Dienstnehmer 

§ 253 Pflichten der Leitungs- und Verwaltungsorgane 

§ 254 Grundsätze der Zusammenarbeit 

17.2 Besonderes Verhandlungsgremium 

§ 255 Aufforderung zur Errichtung 

§ 256 Zusammensetzung 

§ 257 Entsendung der Mitglieder 

§ 258 Entsendung in Betrieben und Unternehmen 

§ 259 Konstituierung 

§ 260 Sitzungen 

§ 261 Beschlussfassungen 

§ 262 Tätigkeitsdauer 

§ 263 Beginn und Erlöschen der Mitgliedschaft 

§ 264 Kostentragung 

§ 265 Aufgaben des besonderen Verhandlungsgremiums 

§ 266 Dauer der Verhandlungen 

§ 267 Beschluss über die Beendigung der Verhandlungen 
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§ 268 Strukturänderungen 

§ 269 Verfahrensmissbrauch 

§ 270 Vereinbarung über die Beteiligung der Dienstnehmer in der Europäischen 

 Genossenschaft 

§ 271 Vereinbarung über ein Verfahren zur Unterrichtung und Anhörung der 

 Dienstnehmer 

17.3 Beteiligung der Dienstnehmer in der Europäischen Genossenschaft kraft 

Gesetzes  

17.3.1 SCE-Betriebsrat kraft Gesetzes 

§ 272 Errichtung 

§ 273 Zusammensetzung 

§ 274 Entsendung 

§ 275 Konstituierung, Geschäftsführung, Geschäftsordnung, Sitzungen, Be-

 schlussfassung 

§ 276 Engerer Ausschuss 

§ 277 Tätigkeitsdauer, Dauer der Mitgliedschaft 

§ 278 Beistellung der Sacherfordernisse, Kostentragung 

17.3.2 Befugnisse des SCE-Beriebsrates und des engeren Ausschusses 

§ 279 Unterrichtung und Anhörung 

§ 280 Zusammentreten mit dem zuständigen Organ 

§ 281 Außergewöhnliche Umstände 

§ 282 Unterrichtung der örtlichen Dienstnehmervertreter 

§ 283 Beschluss über die Aufnahme von Verhandlungen 

17.3.3 Mitbestimmung kraft Gesetzes  

§ 284 Anwendbarkeit  

§ 285 Recht auf Mitbestimmung 

§ 286 Verteilung der Sitze im Aufsichts- und Verwaltungsrat 

§ 287 Entsendung der Mitglieder 

§ 288 Recht der Dienstnehmervertreter im Aufsichts- und Verwaltungsrat 

17.4 Rechtstellung der Dienstnehmervertreter 

§ 289 Verschwiegenheitspflicht 

§ 290 Rechte der Dienstnehmer 

17.5 Schluss- und Übergangsbestimmungen 

§ 291 Verhältnis zu anderen Bestimmungen“ 
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2. In der Anlage A, Inhaltsverzeichnis, wird die Wortfolge 

„18. Anzuwendende Regeln der Technik 

§ 249 Geltende technische Normen“ ersetzt 

durch die Wortfolge: 

„18. Umsetzungshinweis 

§ 292 Umgesetzte EG-Richtlinien“ 

 

3. In der Anlage A, Inhaltsverzeichnis, wird die Wortfolge 

„19. Verweisungen  

§ 250 Verweisungen auf Bundesrecht“ ersetzt 

durch die Wortfolge 

„19. Anzuwendende Regeln der Technik 

§ 293 Geltende technische Normen“ 

 

4. In der Anlage A, Inhaltsverzeichnis, wird nach der Wortfolge „§ 293 Geltende 

technische Normen“ folgende Wortfolge angefügt: 

„20. Verweisungen  

§ 294 Verweisungen auf Bundesrecht 

§ 295 Verweisungen auf Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft“ 

 

5. Im § 23m Abs. 5 wird im zweiten Satz das Wort „zwei“ durch das Wort „vier“ er-

setzt. 

 

6. Im § 38d Abs. 2 wird das Wort „Handelsgesetzbuches“ durch das Wort „Unter-

nehmensgesetzbuches“ ersetzt. 

 

7. § 75b Abs. 5 lautet: 

„(5) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind zur etwaigen Hinzuziehung exte r-

ner Präventivdienste im Voraus zu hören und vor der Bestellung und Abbe-

rufung von Sicherheitsfachkräften, von Arbeitsmedizinern sowie von für die 

Erste Hilfe, die Brandbekämpfung und Evakuierung zuständigen Personen 

zu informieren. Die beabsichtigte Bestellung oder Abberufung ist mit den 

Sicherheitsvertrauenspersonen zu beraten, außer wenn ein Betriebsrat er-

richtet ist.“ 
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8. Im § 75b Abs. 7 wird in der Z. 3 am Ende das Wort „und“ durch einen Strichpunkt 

ersetzt. Z. 4 bis Z. 6 lauten:  

„4.  die Sicherheitsvertrauenspersonen über Auflagen, Vorschreibungen, Bewilli-

gungen und behördliche Informationen auf dem Gebiet des Dienstnehmer-

schutzes zu informieren und zu den Informationen, die sich aus den Schutz-

maßnahmen und Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ergeben, im Voraus 

anzuhören; 

5.  die Sicherheitsvertrauenspersonen zu den Informationen über die Gefahren 

für Sicherheit und Gesundheit sowie über Schutzmaßnahmen und Maßnah-

men zur Gefahrenverhütung im Allgemeinen und für die einzelnen Arten von 

Arbeitsplätzen bzw. Aufgabenbereichen im Voraus anzuhören; 

6.  die Sicherheitsvertrauenspersonen zur Information der Dienstgeber von be-

triebsfremden Dienstnehmern über die in Z. 5 genannten Punkte sowie über 

die für Erste Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung gesetzten Maßnah-

men, im Voraus anzuhören.“ 

 

9. Im § 76f Abs. 2 wird vor dem Punkt folgende Wortfolge „und sie nach Benutzung 

an dem dafür vorgesehenen Platz zu lagern“ eingefügt. 

 

10. Im § 78b Abs. 3 zweiter Satz entfällt das Wort „erforderlichenfalls“. 

 

11. Im § 78c Abs. 3 wird die Wortfolge „Werden in einer Arbeitsstätte von einem 

Dienstgeber regelmäßig mindestens fünf Dienstnehmer beschäftigt,“ durch das 

Wort „Es“ ersetzt. 

 

12. Im § 92a Abs. 1 und § 92c Abs. 1 wird jeweils die Wortfolge „Diese Verpflichtung 

kann erfüllt werden:“ ersetzt durch die Wortfolge „Diese Verpflichtung ist gemäß 

der folgenden Z. 1 oder, wenn ein Dienstgeber nicht über entsprechend fachkun-

diges Personal verfügt, gemäß der folgenden Z. 2 oder Z. 3 zu erfüllen:“  

 

13. Im § 92a Abs. 1 Z. 1 entfällt die Wortfolge „oder wenn die innerbetrieblichen Mög-

lichkeiten nicht ausreichen“ und wird nach dem Klammerausdruck „(betriebsei-

gene Sicherheitsfachkräfte)“ ein Beistrich angefügt. 
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14. Im § 92a Abs. 1 Z. 2 und im § 92c Abs. 1 Z. 1  und Z. 2 wird jeweils das Wort „o-

der“ durch einen Beistrich ersetzt. 

 

15. Im § 92h Abs. 1 wird nach dem Wort „beschäftigt“ folgende Wortfolge „und nicht 

über entsprechend fachkundiges Personal zur Beschäftigung betriebseigener Si-

cherheitsfachkräfte (§ 92a Abs. 1 Z. 1) oder Arbeitsmediziner (§ 92c Abs. 1 Z. 1) 

verfügt“ angefügt. 

 

16. § 105a Abs. 4 lautet: 

„Das Arbeiten mit Motorkettensägen ist für Jugendliche verboten. Abweichend 

davon ist das fallweise Arbeiten mit der Motorkettensäge zur Weiterführung der 

praktischen Ausbildung unter Aufsicht und mit Gefahrenunterweisung im Rah-

men der schulischen Berufsausbildung (Berufs- oder Fachschulunterricht) nach 

Abschluss der zehnten Schulstufe einer landwirtschaftlichen Fachschule oder 

nach Abschluss des ersten Lehrjahres, jedenfalls aber erst nach Vollendung des 

16. Lebensjahres, erlaubt. Die Motorkettensägen müssen dem Stand der Tech-

nik, zumindest den Sicherheitsanforderungen der ÖNORM EN ISO 11 681-1 und 

ÖNORM EN ISO 11681-2, entsprechen und die Jugendlichen müssen entspre-

chende persönliche Schutzausrüstung tragen.“ 

 

17. Im § 124 Abs. 3 wird das Wort „Ausbildungseinrichtugnen“ durch das Wort „Aus-

bildungseinrichtungen“ und der Klammerausdruck „(§ 9 NÖ LFBAO, LGBL.5030)“ 

durch den Klammerausdruck „(§ 9 LFBAO, LGBl. 5030)“ sowie der Klammeraus-

druck „(§ 15a LFBAG)“ durch den Klammerausdruck „(§ 11a LFBAO 1991, LGBl. 

5030)“ ersetzt. 

 

18. Nach § 143 Abs. 6 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

„(7) In den Unternehmen im Sinne des Abschnitts 17 ist nach Maßgabe des Ab-

schnitts 17 ein besonderes Verhandlungsgremium einzusetzen sowie ein 

SCE-Betriebsrat zu errichten oder ein anderes Verfahren zur Beteiligung der 

Dienstnehmer zu schaffen.“ 

 

19. Im § 195a Abs. 2 entfällt am Ende der Z. 5 das Wort „und“. Die Z. 6 bis Z. 8 lau-

ten: 



Stand: Regierungsvorlage 6 

„6.  den Betriebsrat über Auflagen, Vorschreibungen, Bewilligungen und behörd-

liche Informationen auf dem Gebiet des Dienstnehmerschutzes zu informie-

ren und zu den Informationen, die sich aus den Schutzmaßnahmen und 

Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ergeben, im Voraus anzuhören, 

7.  den Betriebsrat zu den Informationen über die Gefahren für Sicherheit und 

Gesundheit sowie über Schutzmaßnahmen und Maßnahmen zur Gefahren-

verhütung im Allgemeinen und für die einzelnen Arten von Arbeitsplätzen 

bzw. Aufgabenbereichen im Voraus anzuhören, 

8.  den Betriebsrat zur Information der Dienstgeber von betriebsfremden Dienst-

nehmern über die in Z. 7 genannten Punkte sowie über die für Erste Hilfe, 

Brandbekämpfung und Evakuierung gesetzten Maßnahmen, im Voraus an-

zuhören.“ 

 

20. Im § 214 Abs. 2 Z. 5 wird am Ende der lit. e der Punkt durch einen Strichpunkt 

ersetzt und werden folgende Z. 6 und Z. 7 eingefügt: 

„6.  Entsendung von Dienstnehmervertretern in das besondere Verhandlungs-

gremium (§§ 257 und 258), in den SCE-Betriebsrat (§ 274) und in den Auf-

sichts- oder Verwaltungsrat der Europäischen Genossenschaft (§ 287); 

7.  Mitwirkung an den Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren gemäß den 

nach den §§ 270 oder 271 abgeschlossenen Vereinbarungen.“ 

 

21. Im § 214 Abs. 4 Z. 3 wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und wer- 

den folgende Z. 4 und Z. 5 angefügt: 

„4.  Entsendung von Dienstnehmervertretern in das besondere Verhandlungs-

gremium (§§ 257 und 258), in den SCE-Betriebsrat (§ 274) und in den Auf-

sichts- oder Verwaltungsrat der Europäischen Genossenschaft (§ 287); 

5.  Mitwirkung an den Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren gemäß den 

nach den §§ 270 oder 271 abgeschlossenen Vereinbarungen.“ 

 

22.  Im § 234 Abs. 1 wird im ersten Satz die Wortfolge „(Abs. 1a bis 4)“ ersetzt durch 

die Wortfolge „(Abs. 1a bis 5)“. Im § 234 Abs. 1 zweiter Satz entfällt der erste 

Beistrich, die Wortfolge „Abs. 3 und 4“ wird durch die Wortfolge „und nach Abs. 3 

bis 5 ersetzt “. 
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23. § 234 Abs. 5 und Abs. 6 lauten: 

„(5) Mit einer Geldstrafe bis zu € 2180,-- ist zu bestrafen, wer 

a)  als jeweils zuständiges Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteilig-

ten juristischen Person der Bestimmung des § 253 zuwiderhandelt 

oder 

b)  als jeweils zuständiges Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteilig-

ten juristischen Person der Bestimmung des § 255 Abs. 3 zuwider-

handelt oder 

c)  als jeweils zuständiges Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteilig-

ten juristischen Person der Bestimmung des § 256 Abs. 5 zuwider-

handelt oder 

d)  als jeweils zuständiges Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteilig-

ten juristischen Person der Bestimmung des § 259 Abs. 1 und Abs. 4 

zuwiderhandelt oder 

e)  als zuständiges Organ der beteiligten juristischen Person der Be-

stimmung des § 265 Abs. 2 zuwiderhandelt oder 

f)  als zuständiges Organ der Europäischen Genossenschaft der Be-

stimmung des § 267 Abs. 3 zuwiderhandelt oder 

g)  als zuständiges Organ der Europäischen Genossenschaft der Be-

stimmung des § 268 Abs. 3 zuwiderhandelt oder  

h)  als zuständiges Organ der Europäischen Genossenschaft der Be-

stimmung des § 271 Abs. 2 zuwiderhandelt oder 

i)  als Vorstand oder Verwaltungsrat der Europäischen Genossenschaft 

der Bestimmung des § 275 Abs. 1 zuwiderhandelt oder 

j) als Mitglied des besonderen Verwaltungsgremiums und des SCE-

Betriebsrates, als die sie unterstützenden Sachverständigen sowie 

als Dienstnehmervertreter der Bestimmung des § 216 Abs. 4 zuwi-

derhandelt oder 

k)  als Vorstand oder Verwaltungsrat der Europäischen Genossenschaft 

der Bestimmung des § 291 Abs. 4 zuwiderhandelt. 

 

(6) Nachfolgende Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbe-

hörde nur dann zu verfolgen und zu bestrafen, wenn binnen sechs Wochen 

ab Kenntnis von der Verwaltungsübertretung und der Person des Täters  
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1.  im Fall des Abs. 4 lit. b der Wahlvorstand, 

2.  im Fall des Abs. 4 lit. a, c, d, e, f, g und k der Betriebsrat,  

3.  im Fall des Abs. 4 lit. h und i das gemäß § 214 zuständige Organ der 

Dienstnehmerschaft,  

4.  im Fall des Abs. 4 lit. j der Betriebsinhaber,  

5.  im Fall des Abs. 5 lit. a, b, c, d, f, g, i, j die in den beteiligten juristi-

schen Personen, betroffenen Tochtergesellschaften oder betroffenen 

Betrieben oder der Europäischen Genossenschaft bestehenden 

Dienstnehmervertretungen,  

6.  im Fall des Abs. 5 lit. d hinsichtlich § 259 Abs. 4 und Abs. 5 lit. e das 

besondere Verhandlungsgremium,  

7.  im Fall des Abs. 5 lit. k die nach der Vereinbarung gemäß § 271 Abs. 

1 zuständige Dienstnehmervertretung,  

8.  im Fall des Abs. 5. lit. j das zuständige Leitungs- oder Verwaltungs-

organ der beteiligten juristischen Personen, betroffenen Tochterge-

sellschaften oder betroffenen Betriebe oder der Vorstand oder Ver-

waltungsrat der Europäischen Genossenschaft  

einen Strafantrag als Privatankläger (§ 56 Abs. 2 bis 4 des Verwaltungsstraf-

gesetzes 1991) stellt.“ 

 

24. Im § 239 Abs. 1 wird das Zitat „§ 248“ durch das Zitat „§ 292“ ersetzt. 

 

25. Die bisherigen Abschnitte 17, 18 und 19 erhalten die Bezeichnung 18, 19 und 20. 

Die §§ 248, 249 und 250 erhalten die Bezeichnung §§ 292, 293 und 294. 

Abschnitt 17 (neu) lautet:  

 

„17. Beteiligung der Dienstnehmer  

in der Europäischen Genossenschaft 

17.1 Allgemeines 

 

Geltungsbereich 

§ 248 
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(1) Die Bestimmungen des Abschnitts 17 gelten für Unternehmen, die unter 

den Abschnitt 9 fallen und nach der in der Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 

vom 22. Juli 2003 vorgesehenen Rechtsform 

1.  durch Neugründung, an der mindestens zwei nach dem Recht eines 

Mitgliedstaates gegründete juristische Personen, die dem Recht 

mindestens zweier verschiedener Mitgliedstaaten unterliegen, sowie 

allenfalls eine oder mehrere natür liche Personen beteiligt sind, oder 

2.  durch Verschmelzung von Genossenschaften, die nach dem Recht 

eines Mitgliedstaates gegründet worden sind und ihren Sitz sowie ih-

re Hauptverwaltung in einem Mitgliedstaat haben, sofern mindestens 

zwei von ihnen dem Recht verschiedener Mitgliedstaaten unterlie-

gen, oder 

3.  durch Umwandlung einer Genossenschaft, die nach dem Recht ei-

nes Mitgliedstaates gegründet worden ist und ihren Sitz sowie ihre 

Hauptverwaltung in einem Mitgliedstaat hat, sofern sie seit mindes-

tens zwei Jahren eine dem Recht eines anderen Mitgliedstaates un-

terliegende Tochtergesellschaft oder Niederlassung hat, 

gegründet oder geführt werden und ihren Sitz im Inland haben oder haben 

werden. 

 

(2)  Die Bestimmungen des Abschnitts 17 gelten weiters für Unternehmen, die 

unter den Abschnitt 9 fallen und nach der in der Verordnung (EG)  

Nr. 1435/2003 vom 22. Juli 2003 vorgesehenen Rechtsform 

1.  ausschließlich von natürlichen Personen oder 

2.  von einer einzigen nach dem Recht eines Mitgliedstaates gegründe-

ten juristischen Person und von natürlichen Personen 

gegründet oder geführt werden und ihren Sitz im Inland haben oder haben wer-

den, sofern diese in mindestens zwei Mitgliedstaaten insgesamt mindestens 

50 Dienstnehmer beschäftigen. 

 

(3) Die Bestimmungen des Abschnitts 17 gelten weiters für Unternehmen, die 

unter den Abschnitt 9 fallen und nach der in der Verordnung (EG)  

Nr. 1435/2003 vom 22. Juli 2003 vorgesehenen Rechtsform 

1.  ausschließlich von natürlichen Personen oder 
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2.  von einer einzigen nach dem Recht eines Mitgliedstaates gegründe-

ten juristischen Person und von natürlichen Personen 

gegründet worden sind, ihren Sitz im Inland haben und insgesamt weniger 

als 50 Dienstnehmer oder in nur einem Mitgliedstaat 50 oder mehr Diens t-

nehmer beschäftigen, sofern nach deren Eintragung mindestens ein Drittel 

der Gesamtzahl der Dienstnehmer der Europäischen Genossenschaft und 

ihrer Tochtergesellschaften und Betriebe in mindestens zwei verschiedenen 

Mitgliedstaaten einen entsprechenden Antrag stellt oder die Gesamtzahl 

von 50 Dienstnehmern in mindestens zwei Mitgliedstaaten erreicht oder ü-

berschritten wird. In diesem Fall sind die Bestimmungen des Abschnitts 17 

mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Europäische Genossenschaft an 

die Stelle der beteiligten juristischen Personen und die Tochtergesellschaf-

ten und Betriebe der Europäischen Genossenschaft an die Stelle der betrof-

fenen Tochtergesellschaften und Betriebe treten. 

 
(4) Wenn an der Gründung einer Europäischen Genossenschaft natürliche Per-

sonen beteiligt sind, so sind die Bestimmungen des Abschnitts 17 mit der 

Maßgabe anzuwenden, dass alle für die beteiligten juristischen Personen 

geltenden Regelungen in gleicher Weise auch für die beteiligten natürlichen 

Personen gelten. 

 

Pflichten der beteiligten juristischen Personen 

Sitz nicht im Inland 

§ 249 

 

Für die Pflicht der beteiligten juristischen Personen im Inland zur Zusammenar-

beit mit den Organen der Dienstnehmerschaft gemäß § 254 Z. 1, die Pflicht zur 

Bekanntgabe der Informationen gemäß § 255 Abs. 3, die Ermittlung der Zahl der 

im Inland beschäftigten Dienstnehmer (§ 255 Abs. 4), die Entsendung der öster-

reichischen Mitglieder in das besondere Verhandlungsgremium (§§ 257 und 

258), in den SCE-Betriebsrat (§ 274) und in den Aufsichts- oder Verwaltungsrat 

der Europäischen Genossenschaft (§ 287), die Beendigung ihrer Mitgliedschaft 

zum besonderen Verhandlungsgremium (§ 263 Abs. 2), zum SCE-Betriebsrat  

(§ 277 Abs. 5) und im Aufsichts- oder Verwaltungsrat der Europäischen Genos-

senschaft (§ 287 Abs. 4) sowie die für sie geltende Verschwiegenheitspflicht  
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(§ 289) und die für sie geltenden Schutzbestimmungen (§ 290) gelten die Be-

stimmungen des Abschnitts17 auch dann, wenn der Sitz der Europäischen Ge-

nossenschaft nicht im Inland liegt oder liegen wird. 

 

Begriffsbestimmungen 

§ 250 

 

(1) Unter beteiligten juristischen Personen im Sinne des Abschnitts 17 sind die 

unmittelbar an der Gründung einer Europäischen Genossenschaft beteilig-

ten Unternehmen zu verstehen. Dies ist im Falle der 

1. Neugründung die daran beteiligten Unternehmen; 

2. Verschmelzung die zu verschmelzenden Genossenschaften; 

3. Umwandlung die umzuwandelnde Genossenschaft. 

 

(2) Unter Tochtergesellschaft einer beteiligten juristischen Person oder einer 

Europäischen Genossenschaft im Sinne des Abschnitts 17 ist ein Unter-

nehmen zu verstehen, auf das die betreffende juristische Person oder die 

betreffende Europäische Genossenschaft einen beherrschenden Einfluss 

ausübt.  

 

(3)  Als herrschendes Unternehmen gilt ein Unternehmen, das auf Grund von 

Eigentum, finanzieller Beteiligung oder sonstiger Bestimmungen, die die Tä-

tigkeit des Unternehmens regeln, einen beherrschenden Einfluss auf ein 

anderes Unternehmen ausüben kann. 

 

(4)  Die Fähigkeit, einen beherrschenden Einfluss auszuüben, gilt bis zum Be-

weis des Gegenteils als gegeben, wenn ein Unternehmen in Bezug auf ein 

anderes Unternehmen direkt oder indirekt 

1. mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder 

Aufsichtsorgans des anderen Unternehmens bestellen kann oder 

2. über die Mehrheit der mit den Anteilen am anderen Unternehmen 

verbundenen Stimmrechte verfügt oder 

3. die Mehrheit des gezeichneten Kapitals dieses Unternehmens be-

sitzt. 
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(5)  Wenn mehrere Unternehmen einer Unternehmensgruppe die in Abs. 4 ge-

nannten Kriterien erfüllen, so gilt das Unternehmen, das das in Abs. 4 Z. 1 

genannte Kriterium erfüllt, als herrschendes Unternehmen. Wenn keines 

der Unternehmen das in Abs. 4 Z. 1 genannte Kriterium erfüllt, so gilt das 

Unternehmen, das das in Abs. 4 Z. 2 genannte Kriterium erfüllt, als herr-

schendes Unternehmen, wenn auch keines der Unternehmen das in Abs. 4 

Z. 2 genannte Kriterium erfüllt, so gilt das Unternehmen, das das in Abs. 4 

Z. 3 genannte Kriterium erfüllt, als herrschendes Unternehmen. 

 

(6)  Den Stimm- und Ernennungsrechten des herrschenden Unternehmens sind 

die Rechte aller abhängigen Unternehmen sowie aller natürlichen und juris-

tischen Personen, die zwar in eigenem Namen, aber für Rechnung des 

herrschenden oder eines anderen abhängigen Unternehmens handeln, hin-

zuzurechnen.  

 

(7)  Keine herrschenden Unternehmen sind Kreditinstitute, sonstige Finanzinsti-

tute sowie Versicherungs- und Beteiligungsgesellschaften im Sinne des Art. 

3 Abs. 5 lit. a und c der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 über die Kontrolle 

von Unternehmenszusammenschlüssen.  

 

(8)  Ein beherrschender Einfluss ist nicht allein schon auf Grund der Tatsache 

gegeben, dass eine beauftragte Person ihre Funktionen gemäß den für die 

Liquidation, den Konkurs, den Ausgleich oder ein ähnliches Verfahren gel-

tenden Bestimmungen ausübt. 

 

(9)  Maßgebend für die Feststellung, ob ein Unternehmen ein herrschendes Un-

ternehmen ist, ist das Recht des Mitgliedstaates, in dem das Unte rnehmen 

seinen Sitz hat. Wenn das herrschende Unternehmen nicht in einem Mit-

gliedstaat ansässig ist, so kommt das Recht jenes Mitgliedstaates zur An-

wendung, in dem das als Vertreter benannte Unternehmen oder, in Erman-

gelung eines solchen, in dem das Unternehmen, das die höchste Anzahl 

von Dienstnehmern in den Mitgliedstaaten aufweist, liegt. 

 

(10)  Abs. 3 und 4 sind nicht anzuwenden, wenn ein Unternehmen, das dem 

Recht eines anderen Mitgliedstaates unterliegt, nach diesem Recht als 
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herrschendes Unternehmen gilt, weil es ein vorrangiges Kriterium im Sinne 

des Abs. 5 erfüllt oder den Beweis erbringt, dass es in sonstiger Weise ei-

nen beherrschenden Einfluss ausüben kann. 

 

(11)  Unter betroffener Tochtergesellschaft ist eine Tochtergesellschaft einer be-

teiligten juristischen Person zu verstehen, die bei der Gründung einer Euro-

päischen Genossenschaft zu deren Tochtergesellschaft werden soll. 

 

(12)  Unter betroffenem Betrieb ist ein Betrieb einer beteiligten juristischen Per-

son zu verstehen, der bei der Gründung einer Europäischen Genossen-

schaft zu deren Betrieb werden soll. 

 

Organe der Dienstnehmerschaft 

§ 251 

 

In den Unternehmen, die die Voraussetzungen des § 248 erfüllen, ist nach Maß-

gabe der Bestimmungen des Abschnitts 17 ein besonderes Verhandlungsgremi-

um einzusetzen sowie ein SCE-Betriebsrat zu errichten oder ein anderes Verfah-

ren zur Beteiligung der Dienstnehmer zu schaffen. 

 

Beteiligung der Diens tnehmer 

§ 252 

 

(1) Das Recht der Dienstnehmer auf Beteiligung in der Europäischen Genos-

senschaft umfasst alle Verfahren, durch die die Dienstnehmervertreter auf 

die Beschlussfassung in der Europäischen Genossenschaft Einfluss neh-

men können. Insbesondere beinhaltet das Recht der Dienstnehmer auf Be-

teiligung das Recht auf Unterrichtung, das Recht auf Anhörung und, nach 

Maßgabe der Bestimmungen des Abschnitts 17, das Recht auf Mitbestim-

mung. 

 

(2) Unter Unterrichtung im Sinne des Abschnitts 17 ist die Unterrichtung des 

Organs zur Vertretung der Dienstnehmer oder der Dienstnehmervertreter 

durch das zuständige Organ der Europäischen Genossenschaft über alle 

Angelegenheiten zu verstehen, die diese selbst oder eine ihrer Tochterge-
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sellschaften oder einen ihrer Betriebe in einem anderen Mitgliedstaat betref-

fen oder die über die Befugnisse der Entscheidungsorgane auf der Ebene 

des einzelnen Mitgliedstaates hinausgehen. Zeitpunkt, Form und Inhalt der 

Unterrichtung müssen den Dienstnehmervertretern eine eingehende Prü-

fung der möglichen Auswirkungen und gegebenenfalls die Vorbereitung von 

Anhörungen mit dem zuständigen Organ der Europäischen Genossenschaft 

ermöglichen. 

 

(3) Unter Anhörung im Sinn des Abschnitts 17 sind der Meinungsaustausch 

und die Einrichtung eines Dialogs zwischen dem Organ zur Vertretung der 

Dienstnehmer oder den Dienstnehmervertretern und dem zuständigen Or-

gan der Europäischen Genossenschaft zu verstehen. Zeitpunkt, Form und 

Inhalt der Anhörung müssen den Dienstnehmervertretern auf der Grundlage 

der erfo lgten Unterrichtung eine Stellungnahme zu den geplanten Maß-

nahmen des zuständigen Organs ermöglichen, die im Rahmen des Ent-

scheidungsprozesses innerhalb der Europäischen Genossenschaft berück-

sichtigt werden kann. 

 

(4) Unter Mitbestimmung im Sinn des Abschnitts 17 ist die Einflussnahme des 

Organs zur Vertretung der Dienstnehmer oder der Dienstnehmervertreter 

auf alle Angelegenheiten der Europäischen Genossenschaft durch die 

Wahrnehmung des Rechts zu verstehen, einen Teil der Mitglieder des Auf-

sichts- oder des Verwaltungsrates der Europäischen Genossenschaft zu 

wählen oder zu bestellen oder einen Teil oder alle Mitglieder des Aufsichts- 

oder Verwaltungsrates der Europäischen Genossenschaft zu empfehlen 

oder abzulehnen. 

 

Pflichten der Leitungs- und Verwaltungsorgane 

§ 253 

 

Die jeweils zuständigen Leitungs- oder Verwaltungsorgane der beteiligten juristi-

schen Personen haben 

1.  die für die Einsetzung eines besonderen Verhandlungsgremiums 

sowie 
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2.  die für die Errichtung eines SCE-Betriebsrates oder die Schaffung 

eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der Dienstnehmer 

notwendigen Voraussetzungen zu schaffen und die erforderlichen Mittel bereit zu 

stellen. 

 
Grundsätze der Zusammenarbeit 

§ 254 

 

Die Organe der Dienstnehmerschaft (§ 251) und die jeweils zuständigen Lei-

tungs- und Verwaltungsorgane 

1.  der beteiligten juristischen Personen bzw. 

2.  der Europäischen Genossenschaft 

haben mit dem Willen zur Verständigung unter Beachtung ihrer jeweiligen Rechte 

und gegenseitigen Verpflichtungen zusammenzuarbeiten. 

 
17.2 Besonderes Verhandlungsgremium 

 

Aufforderung zur Errichtung 

§ 255 

 

(1) Das besondere Verhandlungsgremium ist auf Grund einer schriftlichen Auf-

forderung der zuständigen Leitungs- oder Verwaltungsorgane der beteilig-

ten juristischen Personen an die Vertreter der Dienstnehmer oder an die 

Dienstnehmer - nach Maßgabe des jeweils anzuwendenden Rechts - in 

diesen juristischen Personen sowie in den betroffenen Tochtergesellschaf-

ten und betroffenen Betrieben zu errichten. 

 

(2) Die Aufforderung gemäß Abs. 1 hat 

1.  im Fall der Neugründung einer Europäischen Genossenschaft ge-

mäß § 248 Abs. 1 Z. 1 oder Abs. 2 mindestens vier Wochen vor Un-

terzeichnung der Satzung, 

2.  im Fall der Gründung durch Verschmelzung von Genossenschaften 

gemäß § 248 Abs. 1 Z. 2 unmittelbar nach Offenlegung des Ver-

schmelzungsplanes, 
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3.  im Fall der Gründung durch Umwandlung einer Genossenschaft ge-

mäß § 248 Abs. 1 Z. 3 unmittelbar nach der Vereinbarung des Um-

wandlungsplanes und 

4.  im Fall einer gemäß § 248 Abs. 3 gegründeten Europäischen Ge-

nossenschaft unmittelbar nachdem mindestens ein Drittel der Ge-

samtzahl der Dienstnehmer der Europäischen Genossenschaft und 

ihrer Tochtergesellschaften und Betriebe in mindestens zwei ve r-

schiedenen Mitgliedstaaten einen entsprechenden Antrag gestellt hat 

oder die Gesamtzahl von 50 Dienstnehmern in mindestens zwei Mit-

gliedstaaten erreicht oder überschritten wird, 

zu erfolgen. 

 

(3) Der Aufforderung gemäß Abs. 1 sind Informationen anzuschließen über 

1.  die geplante Gründung der Europäischen Genossenschaft und den 

Verfahrensverlauf bis zu deren Eintragung, 

2.  die Identität und Struktur der beteiligten juristischen Personen ein-

schließlich deren Tochtergesellschaften und Betriebe, der betroffe-

nen Tochtergesellschaften und der betroffenen Betriebe, jeweils ein-

schließlich deren Verteilung auf die Mitgliedstaaten, 

3.  die Zahl der in diesen Gesellschaften und Betrieben jeweils beschä f-

tigten Dienstnehmer und die Gesamtzahl der in den beteiligten juris-

tischen Personen, betroffenen Tochtergesellschaften und betroffenen 

Betriebe beschäftigten Dienstnehmer, 

4.  die Identität der zur Vertretung der Dienstnehmer in diesen Gesell-

schaften und Betrieben errichteten Organe sowie die Zahl der von 

diesen Organen jeweils vertretenen Dienstnehmer, 

5.  die Identität jener beteiligten juristischen Personen, in denen ein Sys-

tem der Mitbestimmung existiert, und jeweils die Zahl der von einem 

System der Mitbestimmung erfassten Dienstnehmer; wenn nicht alle 

Dienstnehmer einer beteiligten juristischen Person von einem Sys-

tem der Mitbestimmung erfasst sind, auch das Verhältnis der von ei-

nem System der Mitbestimmung erfassten Dienstnehmer zur jeweili-

gen Gesamtzahl der Dienstnehmer, 
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6.  den Termin der konstituierenden Sitzung des besonderen Verhand-

lungsgremiums. 

 

(4) Für die Ermittlung der Zahl der beschäftigten Dienstnehmer ist der Zeit-

punkt der Aufforderung gemäß Abs. 1 maßgebend. 

 

(5) Die zuständige freiwillige Berufsvereinigung der Dienstnehmer ist von der 

Aufforderung gemäß Abs. 1 durch das für die Entsendung zuständige Or-

gan der Dienstnehmerschaft zu verständigen. 

 

Zusammensetzung 

§ 256 

 

(1) Für jeden Anteil an in einem Mitgliedstaat beschäftigten Dienstnehmern, der 

10% der Gesamtzahl der in allen Mitgliedstaaten beschäftigten Dienstneh-

mer der beteiligten juristischen Personen, betroffenen Tochtergesellschaf-

ten und betroffenen Betriebe oder einen Bruchteil davon beträgt, ist ein Mit-

glied aus diesem Mitgliedstaat in das besondere Verhandlungsgremium zu 

entsenden. 

 

(2) Im Fall einer im Wege der Verschmelzung gegründeten Europäischen Ge-

nossenschaft sind aus jedem Mitgliedstaat so viele weitere zusätzliche Mit-

glieder in das besondere Verhandlungsgremium zu entsenden, wie erfo r-

derlich sind, um zu gewährleisten, dass jede beteiligte juristische Person, 

die Dienstnehmer in dem betreffenden Mitgliedstaat beschäftigt und die als 

Folge der Eintragung der Europäischen Genossenschaft als eigene 

Rechtsperson erlöschen wird, in dem besonderen Verhandlungsgremium 

durch mindestens ein Mitglied vertreten ist. 

 

(3) Soweit bereits durch die Anwendung des Abs. 1 in Verbindung mit dem je-

weils anzuwendenden Recht die Vertretung dieser beteiligten juristischen 

Personen im besonderen Verhandlungsgremium durch Mitglieder gewähr-

leistet ist, die Dienstnehmer dieser beteiligten juristischen Personen sind 

oder ausschließlich von den Dienstnehmern dieser beteiligten juristischen 

Personen gewählt oder sonst bestimmt worden sind, sind keine weiteren 
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zusätzlichen Mitglieder gemäß Abs. 2 zu entsenden. 

 

(4) Die Zahl dieser zusätzlichen Mitglieder darf 20% der sich aus Abs. 1 erge-

benden Mitgliederzahl nicht überschreiten. Übersteigt die Zahl dieser betei-

ligten juristischen Personen die Zahl der zu entsendenden zusätzlichen 

Mitglieder, so werden diese zusätzlichen Mitglieder den beteiligten juristi-

schen Personen in verschiedenen Mitgliedstaaten nach der Zahl der bei ih-

nen beschäftigten Dienstnehmer in absteigender Reihenfolge zugeteilt. 

 

(5) Treten während der Tätigkeitsdauer des besonderen Verhandlungsgremi-

ums solche Änderungen in der Struktur oder Dienstnehmerzahl der beteilig-

ten juristischen Personen, der betroffenen Tochtergesellschaften und der 

betroffenen Betriebe ein, dass sich die Zusammensetzung des besonderen 

Verhandlungsgremiums gemäß Abs. 1 bis 4 ändern würde, so ist das be-

sondere Verhandlungsgremium entsprechend neu zusammenzusetzen. In-

formationen über solche Änderungen haben die zuständigen Leitungs- und 

Verwaltungsorgane der beteiligten juristischen Personen unverzüglich an 

das besondere Verhandlungsgremium und an die Vertreter der Dienstneh-

mer oder an die Dienstnehmer - nach Maßgabe des jeweils anzuwenden-

den Rechts - in den beteiligten juristischen Personen sowie in den betroffe-

nen Tochtergesellschaften und betroffenen Betrieben, die bisher nicht im 

besonderen Verhandlungsgremium vertreten waren, zu richten. 

 

Entsendung der Mitglieder 

§ 257 

 

(1) Die in das besondere Verhandlungsgremium zu entsendenden österreichi-

schen Mitglieder werden durch Beschluss des gemäß §  258 zur Entsen-

dung berechtigten Organs der Dienstnehmerschaft aus dem Kreis der Be-

triebsratsmitglieder ernannt. Ans telle eines Betriebsratsmitgliedes kann 

auch ein Funktionär oder Dienstnehmer der zuständigen freiwilligen Berufs-

vereinigung der Dienstnehmer ernannt werden. 

 

(2) Im Fall, dass mehrere österreichische Mitglieder in das besondere Verhand-

lungsgremium zu entsenden sind, hat das gemäß § 258 zur Entsendung 



Stand: Regierungsvorlage 19 

berechtigte Organ zugleich mit dem Entsendungsbeschluss auch Beschluss 

darüber zu fassen, wie viele Dienstnehmer von einem entsendeten Mitglied 

jeweils vertreten werden. Dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, dass alle in 

Österreich beschäftigten Dienstnehmer von einem solchen Mitglied vertre-

ten werden. 

 

(3) Bei der Entsendung soll nach Maßgabe der Anzahl der den österreichi-

schen Dienstnehmervertretern zustehenden Sitze darauf Bedacht genom-

men werden, dass jede beteiligte juristische Person durch mindestens ein 

Mitglied im besonderen Verhandlungsgremium vertreten ist. 

 

(4) Zur Beschlussfassung ist die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 

Mitglieder erforderlich. Die Beschlüsse werden mit den Stimmen jener Mit-

glieder gefasst, die zusammen mehr als die Hälfte der in den Unternehmen 

und in den Betrieben beschäftigten Dienstnehmer vertreten. Bei der Ermitt-

lung der Zahl der in den Unternehmen und in den Betrieben beschäftigten 

Dienstnehmer sind die der Aufforderung zur Errichtung des besonderen 

Verhandlungsgremiums gemäß §§ 255 Abs. 3 Z. 3 und 4 und 256 Abs. 5 

anzuschließenden Informationen zugrunde zu legen. 

 

(5) Auf eine angemessene Vertretung der Gruppen der Arbeiter und der Ange-

stellten sowie der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer soll Bedacht ge-

nommen werden.  

 

Entsendung in Betrieben und Unternehmen 

§ 258 

 

(1) In Betrieben erfolgt die Entsendung durch Beschluss des Betriebsaus-

schusses. Besteht kein Betriebsausschuss, so nimmt diese Aufgabe der 

Betriebsrat wahr. Bestehen mehrere Betriebsausschüsse (Betriebsräte), die 

nicht zum selben Unternehmen gehören, so ist vom Vorsitzenden des Be-

triebsausschusses (Betriebsrates) des nach der Zahl der wahlberechtigten 

Dienstnehmer größten inländischen Betriebes eine Versammlung der in den 

Betrieben bestellten Betriebsausschüsse (Betriebsräte) einzuberufen, der 
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die Beschlussfassung über die Entsendung obliegt. 

 

(2) In Unternehmen sind die in das besondere Verhandlungsgremium zu ent-

sendenden Mitglieder durch Beschluss des Zentralbetriebsrates zu benen-

nen. Ist in einem Unternehmen ein Zentralbetriebsrat nicht errichtet, so ist 

Abs. 1 sinngemäß anzuwenden. Bestehen mehrere Zentralbetriebsräte, so 

ist vom Vorsitzenden des Zentralbetriebsrates des nach der Zahl der wahl-

berechtigten Dienstnehmer größten inländischen Unternehmens eine Ver-

sammlung der Mitglieder der in den Unternehmen bestellten Zentralbe-

triebsräte einzuberufen, der die Beschlussfassung über die Entsendung ob-

liegt. Besteht neben einem oder mehreren Zentralbetriebsräten noch min-

destens ein in keinem Zentralbetriebsrat vertretener Betriebsausschuss 

(Betriebsrat), sind die Betriebsratsvorsitzenden und ihre Stellvertreter zu 

dieser Sitzung einzuladen; sie gelten insoweit als Zentralbetriebsratsmit-

glieder. 

 

(3) Die Bekanntgabe der benannten Mitglieder des besonderen Verhandlungs-

gremiums an das zuständige Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteilig-

ten juristischen Personen hat unverzüglich zu erfolgen. 

 

Konstituierung 

§ 259 

 

(1) Das zuständige Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteiligten juristi-

schen Personen hat unverzüglich nach der Bekanntgabe der benannten 

Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums zu dessen konstituie-

render Sitzung einzuladen. 

 

(2) Die Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums haben aus ihrer Mit-

te einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter zu wählen. 

Das besondere Verhandlungsgremium gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 

(3) Das besondere Verhandlungsgremium hat das zuständige Leitungs- oder 

Verwaltungsorgan der beteiligten juristischen Personen unverzüglich über 

das Ende der konstituierenden Sitzung sowie das Ergebnis der Wahl zu un-
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terrichten. 

 

(4) Unverzüglich nach dieser Mitteilung hat das zuständige Leitungs- oder Ver-

waltungsorgan der beteiligten juristischen Personen eine Sitzung mit dem 

besonderen Verhandlungsgremium einzuberufen, um eine Vereinbarung 

nach § 265 abzuschließen. 

 

Sitzungen 

§ 260 

 

(1) Das besondere Verhandlungsgremium hat das Recht, vor jeder Sitzung mit 

dem zuständigen Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteiligten juristi-

schen Personen zu einer vorbereitenden Sitzung zusammenzutreten. 

 

(2) Das besondere Verhandlungsgremium kann sich bei den Verhandlungen 

mit dem zuständigen Leitungs- oder Verwaltungsorgan der beteiligten juris-

tischen Personen durch Sachverständige seiner Wahl unterstützen lassen. 

Diese Sachverständigen können auf Wunsch des besonderen Verhand-

lungsgremiums den Verhandlungen in beratender Funktion beigezogen 

werden. 

 

Beschlussfassungen 

§ 261 

 

(1) Die Beschlüsse werden, soweit in diesem Gesetz keine strengeren Erfor-

dernisse festgesetzt sind, mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst, so-

fern diese Mehrheit auch die einfache Mehrheit der Dienstnehmer vertritt. 

 

(2) Das besondere Verhandlungsgremium kann mit mindestens zwei Dritteln 

seiner Stimmen, die mindestens zwei Drittel der Dienstnehmer in mindes-

tens zwei Mitgliedstaaten vertreten, den Abschluss einer Vereinbarung be-

schließen, die eine Minderung der Mitbestimmungsrechte der Dienstnehmer 

zur Folge hat. Eine solche Mehrheit ist jedoch nur dann erforderlich, wenn 

sich die Mitbestimmung im Fall einer Europäischen Genossenschaft, die 
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1.  durch Verschmelzung gegründet werden soll, auf mindestens 25% 

der Gesamtzahl der Dienstnehmer der beteiligten juristischen Perso-

nen erstreckt; 

2.  auf andere Weise gegründet werden soll, auf mindestens 50% der 

Gesamtzahl der Dienstnehmer der beteiligten juristischen Personen 

erstreckt. 

 

(3) Im Fall einer Europäischen Genossenschaft, die durch Umwandlung ge-

gründet werden soll, kann ein Beschluss gemäß Abs. 2 nicht gefasst wer-

den. 

 

(4) Unter einer Minderung der Mitbestimmungsrechte im Sinne des Abs. 2 ist 

jedenfalls die Verringerung des Anteils der nach einem der Verfahren ge-

mäß § 252 Abs. 4 bestimmten Mitglieder des Aufsichts- oder Verwaltungs-

rates der Europäischen Genossenschaft gegenüber dem höchsten in den 

beteiligten juristischen Personen geltenden Anteil an Dienstnehmervertre-

tern in einem Aufsichts- oder Verwaltungsorgan zu verstehen. 

 

Tätigkeitsdauer 

§ 262 

 

(1) Die Tätigkeitsdauer des besonderen Verhandlungsgremiums beginnt mit 

dem Tag der Konstituierung. 

 

(2) Die Tätigkeitsdauer des besonderen Verhandlungsgremiums endet, 

1.  wenn das besondere Verhandlungsgremium einen Beschluss gemäß 

§ 267 Abs. 1 fasst; 

2.  wenn das Gericht die Errichtung (§ 255 Abs. 1) für ungültig erklärt; 

die Klage ist spätestens einen Monat nach Konstituierung des be-

sonderen Verhandlungsgremiums einzubringen; 

3.  mit dem Abschluss einer Vereinbarung gemäß den §§ 270 oder 271, 

sofern in der Vereinbarung nichts anderes bestimmt ist; 

4.  im Fall des § 272 Abs. 1 Z. 1; 

5.  wenn innerhalb des gemäß § 266 maßgeblichen Zeitraumes keine 

Vereinbarung gemäß den §§ 270 oder 271 zustande gekommen ist. 
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Beginn und Erlöschen der Mitgliedschaft 

§ 263 

 

(1) Die Mitgliedschaft zum besonderen Verhandlungsgremium beginnt mit der 

Bekanntgabe des Entsendungsbeschlusses (§ 258 Abs. 3). 

 

(2) Die Mitgliedschaft zum besonderen Verhandlungsgremium endet, wenn 

1.  die Tätigkeitsdauer des besonderen Verhandlungsgremiums endet; 

2.  das Mitglied zurücktritt; 

3.  das Organ der Dienstnehmerschaft, das das Mitglied in das beson-

dere Verhandlungsgremium entsendet hat, dieses abberuft, wobei 

dieses jedenfalls dann abzuberufen ist, wenn seine Mitgliedschaft 

zum Betriebsrat bzw. seine Tätigkeit bei der zuständigen freiwilligen 

Berufsvereinigung der Dienstnehmer endet; 

4.  der Betrieb, dem das Mitglied angehört, aus der an der Gründung der 

Europäischen Genossenschaft beteiligten juristischen Person oder 

aus der betroffenen Tochtergesellschaft ausscheidet; 

5.  das Gericht den Entsendungsbeschluss (§ 257 Abs. 1) für ungültig 

erklärt; die Klage ist spätestens einen Monat nach Konstituierung des 

besonderen Verhandlungsgremiums einzubringen. 

 

(3) In den Fällen des Abs. 2 Z. 2 bis 5 sind nach Maßgabe der §§ 257 und 258 

neue Mitglieder in das besondere Verhandlungsgremium zu entsenden. 

 

Kostentragung 

§ 264 

 

(1) Dem besonderen Verhandlungsgremium sind zur ordnungsgemäßen Erfül-

lung seiner Aufgaben Sacherfordernisse in einem der Größe der Europäi-

schen Genossenschaft und den Bedürfnissen des besonderen Verhand-

lungsgremiums angemessenen Ausmaß vom zuständigen Leitungs- oder 

Verwaltungsorgan der beteiligten juristischen Personen unentgeltlich zur 

Verfügung zu stellen. 
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(2) Die für die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Verwa l-

tungsausgaben des besonderen Verhandlungsgremiums, insbesondere die 

für die Veranstaltung der Sitzungen und jeweils vorbereitenden Sitzungen 

anfallenden Kosten einschließlich der Dolmetschkosten und der Kosten für 

jedenfalls einen Sachverständigen sowie die Aufenthalts- und Reisekosten 

für die Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums sind von den be-

teiligten juristischen Personen zu tragen. 

 

Aufgaben des besonderen Verhandlungsgremiums 

§ 265 

 

(1) Das besondere Verhandlungsgremium hat die Aufgabe, mit dem zuständi-

gen Organ der beteiligten juristischen Personen in einer schriftlichen Ver-

einbarung die Beteiligung der Dienstnehmer in der Europäischen Genos-

senschaft festzulegen. 

 

(2) Zu diesem Zweck hat das zuständige Organ der beteiligten juristischen Per-

sonen das besondere Verhandlungsgremium unmittelbar nach dessen 

Konstituierung über das Vorhaben der Gründung einer Europäischen Ge-

nossenschaft und das geplante Verfahren bis zu deren Eintragung zu unter-

richten. 

 

Dauer der Verhandlungen 

§ 266 

 

(1) Die Verhandlungen zum Abschluss einer Vereinbarung gemäß den §§ 270 

oder 271 sind binnen sechs Monaten ab der Konstituierung des besonderen 

Verhandlungsgremiums abzuschließen. 

 

(2) Das besondere Verhandlungsgremium und das zuständige Organ der betei-

ligten juristischen Personen können einvernehmlich beschließen, die Ver-

handlungen zum Abschluss einer Vereinbarung gemäß den §§ 270 oder 

271 bis zur Dauer eines Jahres ab dem in Abs. 1 genannten Zeitpunkt fort-

zusetzen. 
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Beschluss über die Beendigung der Verhandlungen 

§ 267 

 

(1) Das besondere Verhandlungsgremium kann mit mindestens zwei Dritteln 

seiner Stimmen, die mindestens zwei Drittel der Dienstnehmer in mindes-

tens zwei Mitgliedstaaten vertreten, beschließen, keine Verhandlungen zum 

Abschluss einer Vereinbarung im Sinne des § 266 Abs. 1 zu eröffnen oder 

die bereits eröffneten Verhandlungen abzubrechen. 

 

(2) Im Fall einer Europäischen Genossenschaft, die durch Umwandlung ge-

gründet werden soll, kann das besondere Verhandlungsgremium einen Be-

schluss im Sinne des Abs. 1 nicht fassen, wenn in der umzuwandelnden 

Gesellschaft Vorschriften über die Mitbestimmung bestehen. 

 

(3) Das besondere Verhandlungsgremium ist auf schriftlichen Antrag von min-

destens 10% der Dienstnehmer der Europäischen Genossenschaft, ihrer 

Tochtergesellschaften und Betriebe oder von deren Vertretern frühestens 

zwei Jahre nach dem Beschluss gemäß Abs. 1 wieder einzuberufen, es sei 

denn, das besondere Verhandlungsgremium und das zuständige Organ der 

Europäischen Genossenschaft setzen eine kürzere Frist fest. Für die Ver-

handlungen treffen die Europäische Genossenschaft bzw. deren zuständi-

ges Organ alle Pflichten, die bei Verhandlungen im Zusammenhang mit der 

Gründung einer Europäischen Genossenschaft den beteiligten juristischen 

Personen bzw. deren zuständigen Organen obliegen. 

 

(4) Im Fall eines Beschlusses gemäß Abs. 1 oder wenn innerhalb des für die 

gemäß Abs. 3 eingeleiteten Verhandlungen vorgesehenen Zeitraumes  

(§ 266) keine Vereinbarung zustande gekommen ist, finden die Bestim-

mungen des Abschnitts 17.3 keine Anwendung. 

 

Strukturänderungen 

§ 268 

 

(1) Das besondere Verhandlungsgremium ist 
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1.  auf Grund einer schriftlichen Aufforderung des zuständigen Organs 

der Europäischen Genossenschaft oder 

2.  auf schriftlichen Antrag von mindestens 10% der Dienstnehmer der 

Europäischen Genossenschaft, ihrer Tochtergesellschaften und Be-

triebe oder von deren Vertretern oder 

3.  auf schriftlichen Antrag des SCE-Betriebsrates (§ 283 Abs. 1 Z. 2) 

einzuberufen,  

sofern wesentliche Änderungen der Struktur der Europäischen Genossen-

schaft stattfinden, die die Interessen der Dienstnehmer in Bezug auf ihre 

Beteiligungsrechte betreffen. 

 

(2) Als wesentliche Änderungen der Struktur der Europäischen Genossen-

schaft gelten insbesondere die Verlegung des Sitzes der Europäischen Ge-

nossenschaft, der Wechsel des Verwaltungssystems der Europäischen Ge-

nossenschaft, die Stilllegung, Einschränkung oder Verlegung von Unter-

nehmen oder Betrieben der Europäischen Genossenschaft, der Zusam-

menschluss von Betrieben oder Unternehmen der Europäischen Genos-

senschaft sowie der Erwerb wesentlicher Beteiligungen an anderen Unte r-

nehmen durch die Europäische Genossenschaft, sofern diese erheblichen 

Einfluss auf die Gesamtstruktur der Europäischen Genossenschaft haben, 

sowie erhebliche Änderungen der Zahl der in der Europäischen Genossen-

schaft und ihren Tochtergesellschaften Beschäftigten. 

 

(3) Für die Verhandlungen zum Abschluss einer Vereinbarung gemäß den  

§§ 270 oder 271 ist das besondere Verhandlungsgremium bzw. der SCE-

Betriebsrat entsprechend den Änderungen der Struktur oder der Dienst-

nehmerzahl der Europäischen Genossenschaft, ihrer Tochtergesellschaften 

und Betriebe neu zusammenzusetzen (§§ 256 Abs. 5 und 273 Abs. 2). Für 

die Verhandlungen treffen die Europäische Genossenschaft bzw. deren zu-

ständiges Organ alle Pflichten, die bei Verhandlungen im Zusammenhang 

mit der Gründung einer Europäischen Genossenschaft den beteiligten juris-

tischen Personen bzw. deren zuständigen Organen obliegen. 

 

(4) Sofern eine geltende Vereinbarung gemäß den §§ 270 oder 271 eine Rege-

lung über die Voraussetzungen und das Verfahren zu ihrer Neuaushand-
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lung enthält, ist nach dieser vorzugehen, soweit sie den Anforderungen der 

Abs. 1 bis 3 entspricht. 

 

(5) Wenn innerhalb des für die Verhandlungen vorgesehenen Zeitraumes  

(§ 266) keine Vereinbarung zustande gekommen ist, finden die Bestim-

mungen des Abschnitts 17.3 mit der Maßgabe Anwendung, dass sich der 

Umfang der Beteiligungsrechte der Dienstnehmer nach der Struktur der Eu-

ropäischen Genossenschaft, ihrer Tochtergesellschaften und Betriebe im 

Zeitpunkt des Scheiterns der Verhandlungen bestimmt. 

 

Verfahrensmissbrauch 

§ 269 

 

(1) Eine Europäische Genossenschaft darf nicht dazu missbraucht werden, 

Dienstnehmern Beteiligungsrechte zu entziehen oder vorzuenthalten. Miss-

brauch ist insbesondere dann anzunehmen, wenn Änderungen der Struktur 

der Europäischen Genossenschaft stattfinden, die geeignet sind, Dienst-

nehmern Beteiligungsrechte zu entziehen oder vorzuenthalten. Im Fall des 

Vorliegens einer solchen Änderung sind Neuverhandlungen nach den Be-

stimmungen des § 268 durchzuführen. 

 

(2)  Als Änderungen im Sinn des Abs. 1 gelten bis zum Beweis des Gegenteils 

alle Änderungen der Struktur der Europäischen Genossenschaft im Sinne 

des § 268, sofern diese innerhalb eines Jahres nach deren Eintragung er-

folgen. 

 

Vereinbarung über die Beteiligung der Dienstnehmer  

in der Europäischen Genossenschaft 

§ 270 

 

(1) Wenn das besondere Verhandlungsgremium und das zuständige Organ der 

beteiligten juristischen Personen eine Vereinbarung über die Beteiligung 

der Dienstnehmer in der Europäischen Genossenschaft abschließen, haben 

sie in dieser Vereinbarung jedenfalls 
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1.  die von der Vereinbarung erfasste Europäische Genossenschaft, ihre 

Tochtergesellschaften und Betriebe; 

2.  die Zusammensetzung des SCE-Betriebsrates, die Anzahl der Mit-

glieder, die Sitzverteilung und die Mandatsdauer einschließlich der 

Auswirkungen von wesentlichen Änderungen der Struktur der Euro-

päischen Genossenschaft sowie von erheblichen Änderungen der 

Zahl der in der Europäischen Genossenschaft und ihren Tochterge-

sellschaften Beschäftigten (§ 268 Abs. 2); 

3.  die Befugnisse und das Verfahren zur Unterrichtung und Anhörung 

des SCE-Betriebsrates; 

4.  die Häufigkeit der Sitzungen des SCE-Betriebsrates; 

5.  die für den SCE-Betriebsrat bereit zu stellenden finanziellen und ma-

teriellen Mittel; 

6.  den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vereinbarung und ihre Laufzeit, 

die Fälle, in denen diese Vereinbarung neu ausgehandelt werden 

sollte, und das bei ihrer Neuaushandlung anzuwendende Verfahren 

 festzulegen. 

 

(2) Falls die Parteien beschließen, ein Verfahren der Mitbestimmung einzufüh-

ren, haben sie in dieser Vereinbarung jedenfalls 

1.  die Zahl der Mitglieder des Aufsichts- oder Verwaltungsrates, die die 

Dienstnehmer wählen oder bestellen können oder deren Bestellung 

sie empfehlen oder ablehnen können; 

2.  das Verfahren, nach dem die Dienstnehmer diese Mitglieder wählen 

oder bestellen oder deren Bestellung empfehlen oder ablehnen kön-

nen sowie 

3.  die Rechte dieser Mitglieder 

 festzulegen. 

 

(3) Im Fall einer Europäischen Genossenschaft, die durch Umwandlung ge-

gründet werden soll, müssen in der Vereinbarung die Rechte der Dienst-

nehmer auf Unterrichtung, Anhörung und Mitbestimmung zumindest in dem 

Ausmaß gewährleistet werden, wie sie in der umzuwandelnden Genossen-

schaft bestehen. 
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Vereinbarung über ein Verfahren zur Unterrichtung  

und Anhörung der Dienstnehmer 

§ 271 

 

(1) Wenn das besondere Verhandlungsgremium und das zuständige Organ der 

beteiligten juristischen Personen die Schaffung eines oder mehrerer Verfah-

ren zur Unterrichtung und Anhörung der Dienstnehmer vereinbaren, haben 

sie in dieser Vereinbarung jedenfalls 

1.  die von der Vereinbarung erfasste Europäische Genossenschaft, ihre 

Tochtergesellschaften und Betriebe; 

2.  die Auswirkungen von wesentlichen Änderungen der Struktur der Eu-

ropäischen Genossenschaft sowie von erheblichen Änderungen der 

Zahl der in der Europäischen Genossenschaft und ihren Tochterge-

sellschaften Beschäftigten (§ 268 Abs. 2); 

3.  die Befugnisse und das Verfahren zur Unterrichtung und Anhörung 

der Dienstnehmervertreter; 

4.  die Voraussetzungen, unter denen die Dienstnehmervertreter das 

Recht haben, zu einem Meinungsaustausch über die ihnen übermit-

telten Informationen zusammenzutreten; 

5.  die für die Dienstnehmervertreter bereit zu stellenden finanziellen 

und materiellen Mittel; 

6.  den Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens der Vereinbarung und ihre Lauf-

zeit, die Fälle, in denen diese Vereinbarung neu ausgehandelt wer-

den sollte, und das bei ihrer Neuaushandlung anzuwendende Ver-

fahren 

 festzulegen. 

 

(2) Die Vereinbarung hat außerdem die Verpflichtung des zuständigen Organs 

der Europäischen Genossenschaft näher zu regeln, die Dienstnehmerver-

treter insbesondere über alle Angelegenheiten zu informieren, die die Euro-

päische Genossenschaft selbst oder ihre Tochtergesellschaften und Betrie-

be in einem anderen Mitgliedstaat betreffen oder die über die Befugnisse 

der Entscheidungsorgane auf der Ebene des einzelnen Mitgliedstaates hi-

nausgehen.  
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(3) § 270 Abs. 3 ist anzuwenden. 

 

17.3 Beteiligung der Dienstnehmer in der Europäischen Genossenschaft  

kraft Gesetzes 

17.3.1 SCE-Betriebsrat kraft Gesetzes 

 

Errichtung 

§ 272 

 

(1) Wenn 

1.  die zuständigen Organe der beteiligten juristischen Personen und 

das besondere Verhandlungsgremium dies vereinbaren oder 

2.  innerhalb des gemäß § 266 für die Verhandlungen bestimmten Zeit-

raumes keine Vereinbarung gemäß den §§ 270 oder 271 zustande 

gekommen ist und das besondere Verhandlungsgremium keinen Be-

schluss gemäß § 267 Abs. 1 gefasst hat, 

ist ein SCE-Betriebsrat nach den Bestimmungen dieses Unterabschnitts zu 

errichten. 

 

(2)  Sofern in den Vereinbarungen gemäß den §§ 270 oder 271 nichts anderes 

bestimmt ist, gelten die Bestimmungen dieses Unterabschnittes nicht für 

diese Vereinbarungen. 

 

Zusammensetzung 

§ 273 

 

(1) Für jeden Anteil an in einem Mitgliedstaat beschäftigten Dienstnehmer, der 

10% der Gesamtzahl der in allen Mitgliedstaaten beschäftigten Dienstneh-

mer der Europäischen Genossenschaft, ihrer Tochtergesellschaften und 

Betriebe oder einen Bruchteil davon beträgt, ist ein Mitglied aus diesem 

Mitgliedstaat in den SCE-Betriebsrat zu entsenden. §  255 Abs. 3 bis 5 ist 

anzuwenden. 

 

(2) Treten während der Tätigkeitsdauer des SCE-Betriebsrates solche Ände-

rungen in der Struktur oder Dienstnehmerzahl der Europäischen Genos-
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senschaft, ihrer Tochtergesellschaften und Betriebe ein, dass sich die Zu-

sammensetzung des SCE-Betriebsrates gemäß Abs.1 ändern würde, so ist 

der SCE-Betriebsrat entsprechend neu zusammenzusetzen. § 256 Abs. 5 

ist anzuwenden. 

 

Entsendung 

§ 274 

 

(1) Die Entsendung der österreichischen Mitglieder des SCE-Betriebsrates er-

folgt gemäß den §§ 257 und 258; dies jedoch mit der Maßgabe, dass die 

Entsendung von Vertretern der zuständigen freiwilligen Berufsvereinigung 

nur zulässig ist, sofern diese Betriebsratsmitglieder gemäß § 156 Abs. 4 

sind. 

 

(2) § 258 Abs. 4 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Bekanntgabe der 

benannten Mitglieder des SCE-Betriebsrates an das zuständige Organ der 

Europäischen Genossenschaft zu erfolgen hat. 

 

Konstituierung, Geschäftsführung, Geschäftsordnung,  

Sitzungen, Beschlussfassung 

§ 275 

 

(1) Der Vorstand oder Verwaltungsrat der Europäischen Genossenschaft hat 

unverzüglich nach der Bekanntgabe der benannten Mitglieder des SCE-

Betriebsrates zu dessen konstituierender Sitzung einzuladen. Kommt der 

Vorstand oder Verwaltungsrat der Europäischen Genossenschaft dieser 

Pflicht nicht nach, so kann jedes Mitglied des SCE-Betriebsrates die Einla-

dung vornehmen. Die Mitglieder des SCE-Betriebsrates haben aus ihrer 

Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter zu wählen. 

Der Vorsitzende hat den Vorstand oder Verwaltungsrat der Europäischen 

Genossenschaft unverzüglich über das Ende der konstituierenden Sitzung 

sowie das Ergebnis dieser Wahl zu unterrichten. 

 

(2) Vertreter des SCE-Betriebsrates gegenüber der Europäischen Genossen-

schaft und nach außen ist, sofern in der Geschäftsordnung (Abs. 3) nichts 
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anderes bestimmt ist, der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der Stell-

vertreter. Der SCE-Betriebsrat kann in Einzelfällen auch andere seiner Mit-

glieder mit der Vertretung nach außen beauftragen. 

 

(3) Der SCE-Betriebsrat beschließt mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mit-

glieder eine Geschäftsordnung. Diese kann insbesondere regeln: 

1.  die Errichtung, Zusammensetzung und Geschäftsführung des enge-

ren Ausschusses gemäß § 276; 

2.  die Bezeichnung der Angelegenheiten, in denen dem engeren Aus-

schuss das Recht auf selbständige Beschlussfassung zukommt; 

3.  die Festlegung von Art und Umfang der Vertretungsmacht des Vor-

sitzenden des engeren Ausschusses. 

 

(4) Der SCE-Betriebsrat hat das Recht, vor jeder Sitzung mit dem Vorstand 

oder Verwaltungsrat der Europäischen Genossenschaft (§ 280) zu einer 

vorbereitenden Sitzung zusammenzutreten. Der SCE-Betriebsrat kann sich 

durch Sachverständige seiner Wahl unterstützen lassen. Der SCE-

Betriebsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder 

anwesend ist. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgege-

benen Stimmen gefasst. 

 

Engerer Ausschuss 

§ 276 

 

Sofern es die Zahl seiner Mitglieder rechtfertigt, hat der SCE-Betriebsrat aus sei-

ner Mitte einen engeren Ausschuss zu wählen, der aus einem Vorsitzenden und 

höchstens zwei weiteren Mitgliedern bestehen darf. Der engere Ausschuss führt 

die laufenden Geschäfte des SCE-Betriebsrates; für ihn gilt § 275 Abs. 4 mit der 

Maßgabe, dass der engere Ausschuss in den Fällen des § 281 Abs. 2 das Recht 

hat, auch in der dort festgelegten Zusammensetzung zu der vorbereitenden Sit-

zung zusammenzutreten. 
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Tätigkeitsdauer, Dauer der Mitgliedschaft 

§ 277 

 

(1) Die Tätigkeitsdauer des SCE-Betriebsrates beträgt vier Jahre. Sie beginnt 

mit dem Tag der Konstituierung oder mit Ablauf der Tätigkeitsdauer des 

früheren SCE-Betriebsrates, wenn die Konstituierung vor diesem Zeitpunkt 

erfolgte. 

 

(2) Vor Ablauf des im Abs. 1 bezeichneten Zeitraumes endet die Tätigkeits-

dauer des SCE-Betriebsrates, wenn 

1.  die Löschung der Europäischen Genossenschaft ins Firmenbuch 

eingetragen wird; 

2.  der SCE-Betriebsrat durch Mehrheitsbeschluss seinen Rücktritt be-

schließt; 

3.  das Gericht die Errichtung des SCE-Betriebsrates (§ 272 Abs. 1) für 

ungültig erklärt; die Klage ist spätestens einen Monat nach Konstitu-

ierung des SCE-Betriebsrates einzubringen; 

4.  der SCE-Betriebsrat und das zuständige Organ der Europäischen 

Genossenschaft eine Vereinbarung nach den §§ 270 oder 271 ab-

schließen. 

 

(3) In den Fällen des Abs. 2 Z. 2 und Z. 3 ist unter Anwendung der §§ 273 und 

274 ein neuer SCE-Betriebsrat zu bilden. 

 

(4) Die Mitgliedschaft zum SCE-Betriebsrat beginnt mit der Bekanntgabe des 

Entsendungsbeschlusses (§ 274). 

 

(5) Die Mitgliedschaft zum SCE-Betriebsrat endet, wenn 

1.  die Tätigkeitsdauer des SCE-Betriebsrates endet; 

2.  das Mitglied zurücktritt; 

3.  das Organ der Dienstnehmerschaft, das das Mitglied in den SCE-

Betriebsrat entsendet hat, dieses abberuft, wobei dieses jedenfalls 

dann abzuberufen ist, wenn seine Mitgliedschaft zum Betriebsrat en-

det; 
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4.  der Betrieb bzw. das Unternehmen, dem das Mitglied angehört aus 

der Europäischen Genossenschaft ausscheidet; 

5.  das Gericht den Entsendungsbeschluss (§ 274) für ungültig erklärt; 

die Klage ist spätestens einen Monat nach Konstituierung des SCE-

Betriebsrates einzubringen. 

 

(6)  In den Fällen des Abs. 5 Z. 2 bis Z. 5 ist §  263 Abs. 3 anzuwenden. 

 

Beistellung der Sacherfordernisse, Kostentragung 

§ 278 

 

Die im Zusammenhang mit der Tätigkeit des SCE-Betriebsrates und des engeren 

Ausschusses anfallenden Kosten sind gemäß §  264 von der Europäischen Ge-

nossenschaft zu tragen. 

 

17.3.2 Befugnisse des SCE-Betriebsrates  

und des engeren Ausschusses 

 

Unterrichtung und Anhörung 

§ 279 

 

Der SCE-Betriebsrat hat das Recht, über Angelegenheiten, die die wirtschaftli-

chen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen der Dienstnehmer 

der Europäischen Genossenschaft selbst oder einer ihrer Tochtergesellschaften 

oder einen ihrer Betriebe in einem anderen Mitgliedstaat betreffen oder über die 

Befugnisse der Entscheidungsorgane auf der Ebene des einzelnen Mitgliedstaa-

tes hinausgehen, unterrichtet und angehört zu werden. 

 

Zusammentreten mit dem zuständigen Organ 

§ 280 

 

(1) Der SCE-Betriebsrat hat, unbeschadet der gemäß §  281 bestehenden Be-

fugnisse sowie unbeschadet abweichender Vereinbarungen mit dem Vor-

stand oder Verwaltungsrat der Europäischen Genossenschaft, das Recht, 

einmal jährlich mit dem zuständigen Organ der Europäischen Genossen-
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schaft, zum Zweck der Unterrichtung und Anhörung, auf der Grundlage re-

gelmäßig vom zuständigen Organ der Europäischen Genossenschaft vor-

gelegter Berichte über die Entwicklung der Geschäftslage und die Perspek-

tiven der Europäischen Genossenschaft zusammenzutreten. Die örtlichen 

Geschäftsleitungen werden hiervon in Kenntnis gesetzt. 

 

(2) Die Unterrichtung und Anhörung bezieht sich insbesondere auf die Struktur 

der Europäischen Genossenschaft, ihre wirtschaftliche und finanzielle Si-

tuation, die voraussichtliche Entwicklung der Geschäfts-, Produktions- und 

Absatzlage, auf die Beschäftigungslage und ihre voraussichtliche Entwick-

lung, auf die Investitionen, auf grundlegende Änderungen der Organisation, 

auf die Einführung neuer Arbeits- und Fertigungsverfahren, auf Verlagerun-

gen der Produktion, auf Fusionen, Verkleinerungen oder Schließungen von 

Unternehmen, Betrieben oder wichtigen Teilen dieser Einheiten und auf 

Massenentlassungen. 

 

(3) Das zuständige Organ der Europäischen Genossenschaft übermittelt dem 

SCE-Betriebsrat die Tagesordnung aller Sitzungen des Vorstandes und des 

Aufsichtsrates oder des Verwaltungsrates sowie Kopien aller Unterlagen, 

die der Generalversammlung unterbreitet werden. 

 

Außergewöhnliche Umstände 

§ 281 

 

(1) Treten außergewöhnliche Umstände ein, die erhebliche Auswirkungen auf 

die Interessen der Dienstnehmer haben, insbesondere bei Verlegung, Ver-

lagerungen oder Schließung von Unternehmen oder Betrieben oder bei 

Massenentlassungen, hat der SCE-Betriebsrat das Recht, ehest möglich 

darüber unterrichtet zu werden. Der SCE-Betriebsrat oder - wenn der SCE-

Betriebsrat dies, insbesondere im Hinblick auf die Dringlichkeit der Angele-

genheit, beschließt - der engere Ausschuss hat das Recht, auf Antrag mit 

dem zuständigen Organ der Europäischen Genossenschaft oder den Ver-

tretern einer geeigneteren mit eigenen Entscheidungsbefugnissen ausges-

tatteten Leitungsebene innerhalb der Europäischen Genossenschaft zu-

sammenzutreten, um hinsichtlich der Maßnahmen mit erheblichen Auswir-
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kungen auf die Interessen der Dienstnehmer unterrichtet und angehört zu 

werden. Diese Sitzung lässt die Vorrechte des zuständigen Organs der Eu-

ropäischen Genossenschaft unberührt. 

 

(2) An einer Sitzung mit dem engeren Ausschuss dürfen auch die Mitglieder 

des SCE-Betriebsrates teilnehmen, die von diesen Maßnahmen unmittelbar 

betroffene Dienstnehmer vertreten. 

 

(3) Wenn das zuständige Organ der Europäischen Genossenschaft beschließt, 

nicht im Einklang mit der vom SCE-Betriebsrat abgegebenen Stellungnah-

me zu handeln, hat der SCE-Betriebsrat das Recht, ein weiteres Mal mit 

dem zuständigen Organ der Europäischen Genossenschaft zusammenzu-

treffen, um eine Einigung herbeizuführen. 

 

Unterrichtung der örtlichen Dienstnehmervertreter 

§ 282 

 

Unbeschadet des § 289 haben die Mitglieder des SCE-Betriebsrates die Diens t-

nehmervertreter der Europäischen Genossenschaft, ihrer Tochtergesellschaften 

und Betriebe über Inhalt und Ergebnisse der gemäß den Bestimmungen dieses 

Unterabschnittes durchgeführten Unterrichtung und Anhörung zu informieren. 

 

Beschluss über die Aufnahme von Verhandlungen 

§ 283 

 

(1) Der SCE-Betriebsrat hat 

1.  vier Jahre nach seiner konstituierenden Sitzung oder 

2.  im Fall wesentlicher Änderungen der Struktur der Europäischen Ge-

nossenschaft (§ 268 Abs. 2) unverzüglich 

 einen Beschluss darüber zu fassen, ob eine Vereinbarung nach den §§ 270  

oder 271 ausgehandelt werden soll oder ob die Bestimmungen dieses Un-

terabschnittes weiterhin anzuwenden sind. 

 

(2) Wenn der SCE-Betriebsrat den Beschluss fasst, eine solche Vereinbarung 

auszuhandeln, so finden die §§ 265, 270 und 271 mit der Maßgabe Anwen-
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dung, dass anstelle des besonderen Verhandlungsgremiums der SCE-

Betriebsrat diese Vereinbarung aushandelt. Wenn innerhalb des für die 

Verhandlungen vorgesehenen Zeitraumes (§ 266) keine Vereinbarung zu-

stande gekommen ist, finden die Bestimmungen dieses Unterabschnitts 

weiterhin Anwendung. 

 

17.3.3 Mitbestimmung kraft Gesetzes 

Anwendbarkeit 

§ 284 

 

(1) Die Bestimmungen dieses Unterabschnittes über die Mitbestimmung der 

Dienstnehmer kommen zur Anwendung, wenn 

1.  die zuständigen Organe der beteiligten juristischen Personen und 

das besondere Verhandlungsgremium dies vereinbaren oder 

2.  innerhalb des gemäß § 266 für die Verhandlungen bestimmten Zeit-

raumes keine Vereinbarung gemäß den §§ 270 oder 271 zustande 

gekommen ist und das besondere Verhandlungsgremium keinen Be-

schluss gemäß § 267 Abs. 1 gefasst hat. 

 

(2) Die Bestimmungen dieses Unterabschnitts über die Mitbestimmung der 

Dienstnehmer kommen im Fall einer Europäischen Genossenschaft, die 

1.  durch Umwandlung gegründet werden soll, nur dann zur Anwen-

dung, wenn in der umzuwandelnden Genossenschaft Vorschriften 

über die Mitbestimmung bestanden haben; 

2.  durch Verschmelzung gegründet werden soll, nur dann zur Anwen-

dung, wenn 

a) in mindestens einer der beteiligten Genossenschaften Mitbe-

stimmung besteht und sich auf mindestens 25% der Gesamt-

zahl der Dienstnehmer aller beteiligten Genossenschaften er-

streckt oder 

b) in mindestens einer der beteiligten Genossenschaften Mitbe-

stimmung besteht und sich auf weniger als 25% der Gesamt-

zahl der Dienstnehmer aller beteiligten Genossenschaften er-

streckt, sofern das besondere Verhandlungsgremium einen 

entsprechenden Beschluss fasst; 
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3.  auf andere Weise gegründet werden soll, nur dann zur Anwendung, 

wenn 

a) in mindestens einer der beteiligten juristischen Personen Mitbe-

stimmung besteht und sich auf mindestens 50% der Gesamt-

zahl der Dienstnehmer aller beteiligten juristischen Personen 

erstreckt oder 

b) in mindestens einer der beteiligten juristischen Personen Mitbe-

stimmung besteht und sich auf weniger als 50% der Gesamt-

zahl der Dienstnehmer aller beteiligten juristischen Personen 

erstreckt, sofern das besondere Verhandlungsgremium einen 

entsprechenden Beschluss fasst. 

 

(3) Wenn in den beteiligten juristischen Personen mehr als eine Form der Mit-

bestimmung besteht, so hat das besondere Verhandlungsgremium zu be-

schließen, welche von ihnen in der Europäischen Genossenschaft einge-

führt wird. 

 

(4) Das besondere Verhandlungsgremium hat das jeweils zuständige Organ 

der beteiligten juristischen Personen über die von ihm gemäß den Abs. 2 

und 3 gefassten Beschlüssen zu unterrichten. 

 

(5) Wenn das besondere Verhandlungsgremium keinen Beschluss gemäß  

Abs. 3 fasst, findet die Form der Mitbestimmung Anwendung, die sich auf 

die höchste Zahl der in den beteiligten juristischen Personen beschäftigten 

Dienstnehmer erstreckt. 

 

Recht auf Mitbestimmung 

§ 285 

 

(1) Die in der Europäischen Genossenschaft, ihren Tochtergesellschaften und 

Betrieben bestehenden Organe zur Vertretung der Dienstnehmer oder die 

Dienstnehmervertreter haben das Recht, einen Teil der Mitglieder des Auf-

sichts- oder Verwaltungsrates der Europäischen Genossenschaft zu wählen 

oder zu bestellen oder deren Bestellung zu empfehlen oder abzulehnen. 

Die Anzahl dieser Mitglieder bestimmt sich nach dem höchsten maßgebli-
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chen Anteil der Dienstnehmervertreter im Aufsichts- oder Verwaltungsorgan 

der beteiligten juristischen Personen vor der Eintragung der Europäischen 

Genossenschaft. 

 

(2) Im Fall einer Europäischen Genossenschaft, die durch Umwandlung ge-

gründet werden soll, finden die für die umzuwandelnde Genossenschaft 

geltenden Bestimmungen über die Mitbestimmung der Dienstnehmer nach 

Maßgabe der §§ 286 bis 288 weiterhin Anwendung. 

 

Verteilung der Sitze im Aufsichts- und Verwaltungsrat 

§ 286 

 

(1) Der SCE-Betriebsrat entscheidet über die Verteilung der Sitze im Aufsichts- 

oder Verwaltungsrat der Europäischen Genossenschaft auf die Dienstneh-

mervertreter aus verschiedenen Mitgliedstaaten entsprechend den jeweili-

gen Anteilen der in den einzelnen Mitgliedstaaten beschäftigten Dienst-

nehmer der Europäischen Genossenschaft, ihrer Tochtergesellschaften und 

Betriebe. 

 

(2) Wenn auf diese Weise mehrere Sitze Dienstnehmervertretern aus demsel-

ben Mitgliedstaat zufallen und zugleich Dienstnehmer aus einem oder meh-

reren Mitgliedstaaten unberücksichtigt bleiben würden, hat der SCE-

Betriebsrat eine neuerliche Verteilung der Sitze gemäß Abs. 1 vorzuneh-

men, wobei ein Sitz nicht in die Verteilung einzubeziehen ist. Dieser Sitz ist 

einem Dienstnehmervertreter aus einem der nicht repräsentierten Mitglied-

staaten zuzuweisen. Dabei ist so vorzugehen, dass dieser Sitz den Dienst-

nehmervertretern aus dem Mitgliedstaat, in dem die Europäische Genos-

senschaft ihren Sitz haben wird, zuzuweisen ist. Kommt diesem Mitglied-

staat ein Sitz im Aufsichts- oder Verwa ltungsrat bereits gemäß Abs. 1 zu, 

so ist dieser Sitz den Dienstnehmervertretern aus dem bisher unberücksich-

tigten Mitgliedstaat zuzuweisen, in dem der höchste Anteil an Dienstneh-

mern beschäftigt ist. 

 

(3) Wenn sich die Zahl der vom zuständigen Organ der Europäischen Genos-

senschaft bestellten Mitglieder des Aufsichts- oder Verwaltungsrates än-
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dert, hat der SCE-Betriebsrat über die Verteilung der Sitze der Dienstneh-

mervertreter unter Beachtung der in den Abs.1 und  2 normierten Grundsät-

ze neu zu entscheiden, indem er überzählige Dienstnehmervertreter abbe-

ruft bzw. zusätzliche Sitze auf die Dienstnehmervertreter aus den jeweiligen 

Mitgliedstaaten verteilt. 

 

Entsendung der Mitglieder 

§ 287 

 

(1) Die Entsendung der österreichischen Mitglieder in den Aufsichts- oder Ver-

waltungsrat der Europäischen Genossenschaft erfolgt nach Maßgabe des 

Beschlusses des SCE-Betriebsrates über die Verteilung der Sitze gemäß 

§ 274. 

 

(2) Die Entsendung von Mitgliedern aus Mitgliedstaaten, die eine Entsendung 

durch das zuständige nationale Organ der Dienstnehmerschaft nicht vorse-

hen, in den Aufsichts- oder Verwaltungsrat Europäischer Genossenschaften 

mit Sitz im Inland hat durch den SCE-Betriebsrat zu erfolgen. 

 

(3) Die Bekanntgabe der in den Aufsichts- oder Verwaltungsrat der Europäi-

schen Genossenschaft entsendeten Mitglieder hat an den SCE-Betriebsrat 

sowie an das zuständige Organ der Europäischen Genossenschaft zu er-

folgen. 

 

(4) Die Mitgliedschaft der österreichischen Vertreter im Aufsichts- oder Verwa l-

tungsrat der Europäischen Genossenschaft beginnt mit der Bekanntgabe 

des Entsendungsbeschlusses (Abs. 2) und endet in den Fällen des § 277 

Abs. 5 Z. 2 bis Z. 5 sowie im Fall des § 286 Abs. 3. 

 

Recht der Dienstnehmervertreter im Aufsichts- und Verwaltungsrat 

§ 288 

 

(1) Die Dienstnehmervertreter haben im Aufsichts- oder Verwaltungsrat die 

gleichen Rechte, einschließlich des Stimmrechts, und Pflichten wie die vom 

zuständigen Organ oder durch die Satzung der Europäischen Genossen-
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schaft bestellten Mitglieder. 

 

(2) Für das Recht der Dienstnehmervertreter auf Sitz und Stimme in Ausschüs-

sen des Aufsichts- oder des Verwaltungsrates gilt § 213 Abs. 4 mit der 

Maßgabe, dass das Recht der Dienstnehmervertreter auf Sitz und Stimme 

nicht für Ausschüsse des Verwaltungsrates gilt, die die Beziehungen zwi-

schen der Genossenschaft und den geschäftsführenden Direktoren regeln, 

ausgenommen Beschlüsse über die Bestellung und Abberufung von ge-

schäftsführenden Direktoren. 

 

17.4 Rechtstellung der Dienstnehmervertreter 

 

Verschwiegenheitspflicht 

§ 289 

 

(1) Auf die Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums und des SCE-

Betriebsrates und auf die sie unterstützenden Sachverständigen sowie auf 

die Dienstnehmervertreter, die bei einem Unterrichtungs- und Anhörungs-

verfahren gemäß §  271 mitwirken, ist § 216 Abs. 4 mit der Maßgabe anzu-

wenden, dass die sich aus dieser Bestimmung ergebende Verpflichtung 

auch nach dem Ablauf des Mandates weiter besteht. 

 

(2) Die Verpflichtung gemäß Abs. 1 gilt nicht gegenüber den örtlichen Dienst-

nehmervertretern, wenn diese auf Grund einer Vereinbarung (§§ 270 und 

271) oder nach § 282 über den Inhalt der Unterrichtungen und Ergebnisse 

der Anhörungen zu unterrichten sind. 

 

Rechte der Dienstnehmervertreter 

§ 290 

 

(1) Hinsichtlich der persönlichen Rechte und Pflichten der österreichischen Mit-

glieder des besonderen Verhandlungsgremiums und des SCE-

Betriebsrates, der Dienstnehmervertreter, die an einem Unterrichtungs- und 

Anhörungsverfahren gemäß § 271 mitwirken, sowie der Dienstnehmerver-

treter im Aufsichts- oder Verwaltungsrat der Europäischen Genossenschaft, 
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sind, soweit diese Beschäftigte der Europäischen Genossenschaft, ihrer 

Tochtergesellschaften oder Betriebe oder einer der beteiligten juristischen 

Personen oder der betroffenen Tochtergesellschaften sind, die Bestimmun-

gen der §§ 216 Abs. 2 erster Satz und Abs. 3, 217 sowie 221 bis 223 an-

zuwenden. 

 

(2) Unbeschadet des § 219 Abs. 1 hat jedes österreichische Mitglied des SCE-

Betriebsrates Anspruch auf Freistellung von der Arbeitsleistung zur Teil-

nahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen bis zum Höchstausmaß 

von einer Woche innerhalb einer Funktionsperiode unter Fortzahlung des 

Entgeltes. 

 

17.5 Schluss- und Übergangsbestimmungen 

 

Verhältnis zu anderen Bestimmungen 

§ 291 

 

(1) § 213 findet auf Europäische Genossenschaften keine Anwendung, soweit 

in diesem Unterabschnitt nichts anderes bestimmt ist. §  213 findet jedoch 

1.  auf jene Europäische Genossenschaften, die gemäß §  248 den Be-

stimmungen des Abschnitts 17 nicht unterliegen, sowie 

2.  auf im Inland gelegene Tochtergesellschaften Europäischer Genos-

senschaften 

Anwendung. 

 

(2) Wird der Sitz einer Europäischen Genossenschaft, in der Vorschriften über 

die Mitbestimmung bestehen, die aber den Bestimmungen des Abschnitts 

17 nicht unterliegt, ins Inland verlegt, so ist den Dienstnehmern weiterhin 

zumindest dasselbe Niveau an Mitbestimmungsrechten zu gewährleisten. 

 

(3) Im Übrigen bleiben die Bestimmungen des Abschnitts 9 von den Bestim-

mungen dieses Abschnitts unberührt. 

 

(4) Die Organe der Dienstnehmerschaft in den beteiligten juristischen Perso-

nen im Inland, deren Rechtspersönlichkeit mit der Eintragung der Europäi-
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schen Genossenschaft erlischt, bestehen auch nach deren Eintragung fort. 

Der Vorstand oder Verwaltungsrat der Europäischen Genossenschaft hat 

sicherzustellen, dass diese Organe die Befugnisse der Dienstnehmerschaft 

gemäß den Bestimmungen über die Befugnisse der Dienstnehmerschaft 

der §§ 192 bis 212 weiterhin wahrnehmen können. 

 

(5) Auf die nach den Bestimmungen dieses Abschnitts in den Verwaltungsrat 

einer Europäischen Genossenschaft entsendeten Dienstnehmervertreter 

finden jene Bestimmungen in Aufsichtsgesetzen keine Anwendung, die für 

Mitglieder des Verwaltungsrates eine besondere fachliche Eignung, beson-

dere Qualifikationserfordernisse oder ähnliche Voraussetzungen vorschrei-

ben, es sei denn, die Dienstnehmervertreter werden gemäß § 25 Abs. 1 des 

SCE-Gesetzes zu geschäftsführenden Direktoren des Verwaltungsrates 

bestimmt.“ 

 

26. Im § 292 wird am Ende der Z. 35 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und 

folgende Z. 36 bis Z. 38 angefügt: 

„36. Richtlinie 2003/72/EG des Rates vom 22. Juli 2003 zur Ergänzung des Sta-

tus der Europäischen Genossenschaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeit-

nehmer, ABl.Nr. L 207 vom 18. August 2003, S. 25; 

37. Richtlinie 2006/15/EG der Kommission vom 7. Februar 2006 zur Festlegung 

einer zweiten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der 

Richtlinie 98/24/EG des Rates und zur Änderung der Richtlinien 91/233/EWG 

und 2000/39/EG, ABl.Nr. L 38 vom 9. Februar 2006, S. 36; 

38. Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. 

November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung, ABl.Nr. L 

299 vom 18. November 2003, S. 9.“ 

 

27. Im § 293 wird in der Tabelle der Ausdruck „ÖNORM EN 608:1994 Land- und 

Forstmaschinen - Tragbare Motorsägen - Sicherheit 1. Dezember 1994“ ersetzt 

durch  

„ÖNORM EN ISO 11681-1 Forstmaschinen - Sicherheitstechnische Anforderun-

gen und Prüfung für tragbare Kettensägen 

Teil 1: Kettensägen für die Waldarbeit (ISO 11681-1:2004) 1. Mai 2004 
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ÖNORM EN ISO 11681-2  Forstmaschinen – Tragbare Motorsägen -

Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung 

Teil 2: Motorsägen für die Baumpflege (konsolidierte Fassung) 1. Jänner 2005“. 

 

28. Im § 294 Z. 2 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 85/2005“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

161/2006“ ersetzt. 

 

29. Im § 294 Z. 3 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 68/2005 durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

56/2005“ ersetzt. 

30. Im § 294 Z. 4  wird das Zitat „BGBl. I Nr.108/2005“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

169/2006“ ersetzt. 

 

31. Im § 294 Z. 5 wird das Zitat „BGBl. I Nr.115/2005“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

3/2007“ ersetzt. 

 

32. Im § 294 Z. 6 wird das Zitat „BGBl. I Nr.71/2005“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

169/2006“ ersetzt. 

 

33. Im § 294 Z. 7  wird das Zitat „BGBl. I Nr. 74/2005“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

169/2006“ ersetzt. 

 

34. Im § 294 Z. 8 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 120/2005“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

113/2006“ ersetzt. 

 

35. Im § 294 Z. 9  wird das Zitat „BGBl. I Nr. 120/2005“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

7/2006“ ersetzt. 

 

36. Im § 294 Z. 10 wird an das Zitat „BGBl. I Nr. 142/2004“ die Wortfolge „in der Fas-

sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 170/2006“ angefügt. 

 

37. Im § 294 Z. 11 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 45/2005“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

104/2006“ ersetzt. 
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38. Im § 294 Z. 12 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 120/2005“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

75/2006“ ersetzt. 

 

39. Im § 294 Z. 13 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 58/2005“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

116/2006“ ersetzt. 

 

40. Im § 294 Z. 14 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 106/2005“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

40/2006“ ersetzt. 

 

41. Im § 294 Z. 15 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 36/2006“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

131/2006“ ersetzt. 

 

42. Im § 294 Z. 16 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 64/2004“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

131/2006“ ersetzt. 

 

43. Im § 294 Z. 17 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 100/2005“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

168/2006“ ersetzt. 

 

44. Im § 294 Z. 18 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 37/2005“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

141/2006“ ersetzt. 

 

45. Im § 294 Z. 19 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 122/2005“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

134/2006“ ersetzt. 

 

46. Im § 294 Z. 20 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 59/2005“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

141/2006“ ersetzt. 

 

47. Im § 294 Z. 22 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 91/2005“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

113/2006“ ersetzt. 

 

48. Im § 294 Z. 23 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 91/2005“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

113/2006“ ersetzt. 
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49. Im § 294 Z. 24 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 86/2005“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

169/2006“ ersetzt. 

 

50. Im § 294 Z. 26 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 98/2004“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

13/2006“ ersetzt. 

 

51. Im § 294 Z. 28 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 181/2004“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

34/2006“ ersetzt. 

 

52. Im § 294 Z. 30 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 159/2001“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

147/2006“ ersetzt. 

 

53. Im § 294 Z. 33 wird das Wort „Handelsgesetzbuch“ durch das Wort „Unterneh-

mensgesetzbuch“  ersetzt und das Zitat „BGBl. I Nr. 120/2005“ durch das Zitat 

„BGBl. I Nr. 103/2006“ ersetzt. 

 

54. Im § 294 Z. 34 wird das Zitat „BGBl. I Nr. 36/2005“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 

147/2006“ ersetzt. 

 

55. Im § 294 Z. 36 wird an das Zitat „BGBl. II Nr. 358/2004“ die Wortfolge „in der 

Fassung der Bundesverordnung BGBl. II Nr. 13/2006“ angefügt. 

 

56. Im § 294 Z. 38 wird das Zitat „BGBl. II Nr. 275/2004“ durch das Zitat „BGBl. II Nr. 

330/2006“ ersetzt. 

 

57. Im § 294 wird am Ende der Z. 40 ein Beistrich gesetzt und folgende Z. 41 ange-

fügt:  

„41. SCE-Gesetz, BGBl. I Nr. 104/2006.“ 

 

58. § 295 lautet: 

„Verweisungen auf Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft 

§ 295 

 

Soweit in diesem Gesetz auf nachstehende Verordnungen der Europäischen 

Gemeinschaft ohne nähere Fassungsbezeichnungen verwiesen wird, sind diese 
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in den nachstehend angeführten Fassungen anzuwenden: 

 

Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 über das Statut der Europäischen Genossen-

schaft (SCE), ABl. Nr. L 207 vom 22. Juli 2003, S.1.“ 

 


